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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1984 Ausgegeben am 31. Jänner 1984 24. Stück

5 0 . Kundmachung: Wiederverlautbarung des Nationalbankgesetzes 1955

50. Kundmachung des Bundeskanzlers und
des Bundesministers für Finanzen vom 20. Jän-
ner 1984, mit der das Nationalbankgesetz

1955 wiederverlautbart wird

ABSCHNITT A

Artikel I

Auf Grund des Art. 49 a B-VG wird in der
Anlage 1 das Nationalbankgesetz 1955, BGBl.
Nr. 184, wiederverlautbart.

Artikel II

Bei der Wiederverlautbarung werden die Ände-
rungen und Ergänzungen berücksichtigt, die sich
aus den nachstehenden Rechtsvorschriften ergeben:

1. Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom
23. November 1955, BGBl. Nr. 231, betref-
fend die Berichtigung von Druckfehlern im
Bundesgesetzblatt, Z 3;

2. Strafgesetznovelle 1963, BGBl. Nr. 175,
Art. I;

3. Bundesgesetz vom 31. Mai 1967, BGBl.
Nr. 200, über die Kranken- und Unfallversi-
cherung öffentlich Bediensteter, § 170 Z 5;

4. Bundesgesetz vom 27. Juni 1969, BGBl.
Nr. 276, mit dem das Nationalbankgesetz
1955 abgeändert wird;

5. Bundesgesetz vom 15. Juni 1972, BGBl.
Nr. 224, über die Einführung des Umsatz-
steuergesetzes 1972, Art. II Abs. 1 Z 5;

6. Bundesgesetz vom 11. Juli 1974, BGBl.
Nr. 494, mit dem das Nationalbankgesetz
1955 geändert wird;

7. Bundesgesetz vom 21. Jänner 1981, BGBl.
Nr. 47, mit dem das Nationalbankgesetz 1955
geändert wird.

Artikel III

Folgende gegenstandslos gewordene Bestimmun-
gen werden als nicht mehr geltend festgestellt:

1. Im § 1 der Klammerausdruck sowie das Wort
„neu",

2. § 25 Abs. 4 erster und zweiter Satz; im Hin-
blick darauf wird der dritte Satz richtigge-
stellt,

3. §40 (im Hinblick auf die im Jahr 1981
erfolgte Tilgung der darin angesprochenen
Bundesschuld).

Artikel IV

(1) Artikelbezeichnungen, Überschriften, Zahlen
und Abkürzungen werden der heutigen Schreib-
weise angepaßt.

(2) In den §§ 1, 7 Abs. 1, 25 Abs. 3, 27 Abs. 1, 43
Abs. 2, 46 Abs. 2, 51 Abs. 2 Z 3, 54 Abs. 3, 59
Abs. 2 und 4, 62 Abs. 1 Z 7, 72 Abs. 1, 80 Abs. 2
und 85 werden die überholten Wendungen „die
Bestimmungen des", „die Vorschriften des" und
„finden Anwendung" durch einfachere Wendun-
gen ersetzt.

(3) In den §§ 6, 23 Abs. 2, 24 Abs. 2, 41 Abs. 1
und 5, 45 Abs. 1, 46 Abs. 1,61 Abs. 3 und 63 Abs. 3
wird „Bundesministerium" durch „Bundesminister"
ersetzt.

(4) Im § 13 Abs. 2 wird „ordnungsmäßig" durch
„ordnungsgemäß" ersetzt.

(5) Im § 15 entfällt die Absatzbezeichnung „(1)".

(6) Im § 20 wird der Satzteil „und zwar in der
Regel monatlich" zwischen Beistriche gesetzt.

(7) Im § 21 Z 9 wird der Beistrich nach dem
Satzteil „die Ausgabe neuer Banknoten" durch das
Wort „und" ersetzt.

(8) Im § 21 Z 10 wird „behufs" durch „zwecks"
ersetzt.

(9) Im § 21 Z 13 werden im Hinblick auf § 23
Abs. 2 die Worte „der Bezüge" durch „des Gehal-
tes" ersetzt.

(10) Im §21 Z 15 wird der Ausdruck „Dien-
stes-" durch „Dienst-" sowie der Strichpunkt durch
einen Punkt ersetzt.

(11) Im § 21 Z 16 wird der Ausdruck „des Punk-
tes 3." durch „der Z 3" ersetzt.

(12) Im § 22 Abs. 4 wird vor „Wirtschaftswissen-
schaften" das Wort „der" eingefügt.
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(13) Im §23 Abs. 4 wird nach „und" ein Bei-
strich gesetzt.

(14) Im § 24 Abs. 1 wird vor den Worten „zweite
Vizepräsident" das Wort „der" eingefügt.

(15) Im § 27 Abs. 1 wird „bei dem Antritt" durch
„beim Antritt" ersetzt.

(16) Im § 30 Abs. 1 wird „von dem Mehrheitsbe-
schluß" durch „vom Mehrheitsbeschluß" ersetzt.

(17) Im § 33 Abs. 2 wird nach dem Satzteil „ihre
Pflichten zu erfüllen" ein Beistrich gesetzt.

(18) Im § 39 Abs. 2 wird „Dienstesordnungen"
durch „Dienstordnungen" ersetzt.

(19) Im § 48 Abs. 1 wird vor „Gemeinden" das
Wort „der" eingefügt.

(20) Im §51 Abs. 2 2 3 werden die Worte
„Inlande" und „Auslande" durch „Inland" und
„Ausland" ersetzt.

(21) Im § 56 wird „im Inland und Ausland"
durch „im Inland und im Ausland" ersetzt.

(22) Im § 65 Abs. 2 wird der Beistrich nach
„Ersatz zu leisten" durch einen Strichpunkt ersetzt.

(23) Im §78 Abs. 2 wird vor „Passiven" das
Wort „die" eingefügt.

(24) Im § 84 Abs. 1 wird „RGBl." durch
„dRGBl." ersetzt.

(25) Im § 84 Abs. 2 wird vor „Ertrag" das Wort
„vom" eingefügt.

(26) Im § 85 wird der Satzteil „Mit Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes" durch „Mit Ablauf des
23. September 1955" ersetzt.

(27) Im Hinblick auf die mit Bundesgesetz BGBl.
Nr. 494/1974 erfolgte Zuständigkeitsänderung
wird § 86 (Vollziehungsklausel) richtiggestellt.

Artikel V

Folgende Gliederungsbezeichungen werden
geändert:

Artikel VI
Das Nationalbankgesetz 1955 wird mit dem

Titel „Bundesgesetz über die Oesterreichische
Nationalbank (Nationalbankgesetz 1984 —
NBG)" wiederverlautbart.

ABSCHNITT B

Artikel I
Auf Grund des Art. 49 a B-VG wird in der

Anlage 2 („Übergangsrecht anläßlich einer Novelle
zum Nationalbankgesetz 1955") der Art. II des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 47/1981 (Abschnitt A
Art. II Z 7 dieser Kundmachung) wiederverlaut-
bart.

Artikel II
Der sich aus Art. III des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 47/1981 ergebende zeitliche Geltungsbereich
wird in der wiederverlautbarten Bestimmung
dadurch berücksichtigt, daß der Satzteil „Fünf
Jahre nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes"
durch „Mit Ablauf des 28. Feber 1986" ersetzt
wird.

Artikel III
Im letzten Satz dieser Übergangsbestimmung

entfallen die Worte „der Bestimmungen". Der
Satzteil „die Regelung dieser" wird durch „diese"
ersetzt.

Sinowatz Salcher

Anlage 1

Bundesgesetz über die Oesterreichische
Nationalbank (Nationalbankgesetz 1984 —

NBG)

ARTIKEL I

Allgemeine Bestimmungen

§ 1. Die Rechtsverhältnisse der Oesterreichi-
schen Nationalbank werden nach Maßgabe dieses
Bundesgesetzes geordnet.

§ 2. (1) Die Oesterreichische Nationalbank ist
eine Aktiengesellschaft; sie ist die Notenbank der
Republik Österreich.

(2) Sie hat die Aufgabe, den Geldumlauf in
Österreich zu regeln und für den Zahlungsaus-
gleich mit dem Ausland Sorge zu tragen.
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(3) Sie hat mit allen ihr zu Gebote stehenden
Mitteln dahin zu wirken, daß der Wert des öster-
reichischen Geldes in seiner Kaufkraft im Inland
sowie in seinem Verhältnis zu den wertbeständigen
Währungen des Auslandes erhalten bleibt.

(4) Sie ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Kredit-
politik für eine den volkswirtschaftlichen Erforder-
nissen Rechnung tragende Verteilung der von ihr
der Wirtschaft zur Verfügung zu stellenden Kre-
dite zu sorgen.

§ 3. Die Oesterreichische Nationalbank kann
sich — unbeschadet der Aufrechterhaltung ihrer
vollen Handlungsfreiheit bei Erfüllung ihrer Aufga-
ben im Rahmen dieses Bundesgesetzes — organisa-
torisch und finanziell an den internationalen Ein-
richtungen beteiligen, die mit der Kooperation der
Notenbanken zusammenhängen oder sonst die
internationale Zusammenarbeit auf währungs- und
kreditpolitischem Gebiete zum Ziele haben und
fördern; für die gleichen Zwecke kann sie im eige-
nen Namen und für eigene Rechnung auch an den
Maßnahmen oder Transaktionen solcher Einrich-
tungen, an denen ihr selbst oder der Republik
Österreich Beteiligungen zustehen, teilnehmen.

(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 1)

§ 4. Bei Festsetzung der allgemeinen Richtlinien
der Währungs- und Kreditpolitik, welche die
Oesterreichische Nationalbank zwecks Erfüllung
der ihr zufallenden Aufgaben auf diesem Gebiete
zu beobachten hat, ist auf die Wirtschaftspolitik der
Bundesregierung Bedacht zu nehmen.

§ 5. (1) Die Banknoten und die Aktien der
Oesterreichischen Nationalbank werden so
gezeichnet, daß dem Firmenwortlaut „Oesterrei-
chische Nationalbank" der Präsident, ein General-
rat und der Generaldirektor ihre Unterschrift beifü-
gen. Falls der Präsident oder der Generaldirektor
verhindert sind, zeichnen ihre Stellvertreter.

(2) In folgenden Fällen wird die Firma der Bank
vom Präsidenten und einem weiteren Mitglied des
Generalrates gezeichnet:

1. Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen (§21
Z 1);

2. Verlautbarungen betreffend die Festsetzung
des Zinsfußes im Eskont- und Darlehensge-
schäft (§ 21 Z 2);

3. Mindestreserve-Kundmachungen (§21 Z 4);
4. Verlautbarungen im Zusammenhang mit der

Ausgabe oder Einziehung von Banknoten
(§ 21 Z 9);

5. Ernennung, Pensionierung, Kündigung oder
Entlassung der in § 21 Z 14 genannten Funk-
tionäre.

(BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 1)

(3) In allen übrigen Fällen wird die Firma der
Bank mit dem Zusatz „Direktorium" von zwei Mit-
gliedern des Direktoriums gezeichnet. Durch diese
Firmenzeichnung wird die Bank auch dann ver-

pflichtet, wenn die Gesetze eine Spezialvollmacht
erfordern. (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 2)

(4) Das Direktorium bestimmt, in welchen Fällen
und in welcher Form Firmierungen für die Bankan-
stalten und Geschäftsabteilungen eine Verpflich-
tung der Bank begründen und macht dies durch
öffentlichen Anschlag in den Geschäftsräumen der
Bank bekannt. (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 2)

(5) Die Bank führt in ihrem Siegel das Wappen
der Republik Österreich; sie ist nicht verpflichtet,
ihre Firma oder ihre geschäftsführenden Organe im
Handelsregister eintragen zu lassen. (BGBl.
Nr. 47/1981, Art. I Z 2)

§ 6. Die Bank hat ihren Sitz in Wien, wo sich die
Hauptanstalt befindet. In den Hauptstädten der
Bundesländer sind Zweiganstalten zu errichten.
Zur Errichtung anderer Zweiganstalten oder deren
Auflassung bedarf es der Zustimmung des Bundes-
ministers für Finanzen.

§ 7. (1) Soweit die Oesterreichische National-
bank mit Aufgaben der Vollziehung in Angelegen-
heiten des Geld-, Kredit- und Bankwesens betraut
ist, ist das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz
anzuwenden; gegen ihre Bescheide kann jedoch,
sofern nicht ausdrücklich abweichende gesetzliche
Regelungen getroffen sind, eine Berufung nicht
ergriffen werden.

(2) Allgemeine Anordnungen der Oesterreichi-
schen Nationalbank sind im Amtsblatt zur Wiener
Zeitung zu verlautbaren. Sie treten, wenn darin
nicht anderes bestimmt ist, an dem der Verlautba-
rung folgenden Tag in Kraft.

(3) Gesetzentwürfe, die Bestimmungen von wäh-
rungs- und kreditpolitischer Bedeutung enthalten
oder sonst die Interessen der Oesterreichischen
Nationalbank berühren, sind vor ihrer Einbringung
in das gesetzgebende Organ der Oesterreichischen
Nationalbank unter Einräumung einer angemesse-
nen Frist zur Ermöglichung der Begutachtung zu
übermitteln. (BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 2)

(4) Hinsichtlich der Zulässigkeit der Übermitt-
lung von Daten im Sinne des § 7 Abs. 2 DSG,
BGBl. Nr. 565/1978, an die Oesterreichische
Nationalbank ist diese den Organen des Bundes
gleichzustellen. (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 3)

ARTIKEL II

Grundkapital und Aktionäre

§ 8. (1) Das Grundkapital der Bank beträgt
150 Millionen Schilling und ist in 150000 auf
Namen lautende Aktien zu je 1000 Schilling zer-
legt. Die Bank kann Sammelstücke in Abschnitten
zu 100, 500 und 1000 Aktien ausgeben.

(2) Die Namen der Aktionäre werden bei der
Oesterreichischen Nationalbank in ein Aktienbuch
eingetragen.
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(3) Die Übertragung der Aktienrechte erfolgt
durch die Eintragung im Aktienbuch und die
gleichzeitige Umschreibung der Aktien.

(4) Der auf die Aktien entfallende Gewinn wird
bei Fälligkeit an die Aktionäre ausgeschüttet.

§ 9. (1) Aktionäre können nur österreichische
Staatsbürger sowie juristische Personen und Unter-
nehmen sein, die ihren Sitz in Österreich haben.

(2) Die Hälfte des Grundkapitals wird vom Bund
gezeichnet. Das hiezu erforderliche Kapital kann in
der Weise aufgebracht werden, daß der Gegenwert
des der Nationalbank zukommenden Währungs-
goldes, der von der Bundesschuld abzuschreiben
ist, um den für die Zeichnung der Aktien erforderli-
chen Betrag vermindert wird.

(3) Welche Personen und Unternehmen zur
Zeichnung des restlichen Grundkapitals der Bank
zugelassen sind, bestimmt die Bundesregierung.

ARTIKEL III

Generalversammlung

§10. (1) Die regelmäßige Generalversammlung
der Aktionäre findet innerhalb der ersten vier
Monate eines jeden Geschäftsjahres statt. (BGBl.
Nr. 276/1969, Art. I Z 3)

(2) Auf schriftliches Verlangen von Aktionären
mit mindestens einem Viertel des Grundkapitals ist
die Abhaltung einer außerordentlichen Generalver-
sammlung binnen 30 Tagen anzuberaumen.

(3) Die Einberufung der Generalversammlung
erfolgt auf Grund eines Beschlusses des Generalra-
tes durch Kundmachung der Bank mindestens
21 Tage vor ihrer Abhaltung.

§ 11. Zur Teilnahme an der Generalversamm-
lung ist jeder Aktionär berechtigt, der am Tage der
Kundmachung der Einberufung mit mindestens
hundert Aktien im Aktienbuch eingetragen ist.

§ 12. (1) In der Generalversammlung ergeben je
hundert Aktien eine Stimme.

(2) Jeder stimmberechtigte Aktionär kann sich
durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

(3) Die Vollmachten sind spätestens am achten
Tag vor Abhaltung der Generalversammlung vor-
zulegen. Gesetzliche und statutarische Vertreter
bedürfen keiner besonderen Vollmacht, haben
jedoch ihre Vertretungsbefugnis spätestens am ach-
ten Tag vor der Generalversammlung auszuweisen.

§ 13. (1) Die Generalversammlung ist beschluß-
fähig, wenn die anwesenden Aktionäre oder deren
Bevollmächtigte mindestens die Hälfte des Grund-
kapitals vertreten.

(2) Wenn eine ordnungsgemäß einberufene
Generalversammlung nicht beschlußfähig ist, so ist
sofort eine neue Generalversammlung einzuberu-

fen, wobei die Einberufungsfrist nicht mehr als acht
Tage betragen muß. Diese neu einberufene Gene-
ralversammlung ist ohne Rücksicht auf das vertre-
tene Grundkapital beschlußfähig, doch darf nur
über Gegenstände beschlossen werden, die in der
ursprünglichen Tagesordnung enthalten waren.

§ 14. (1) Innerhalb der letzten acht Tage vor der
regelmäßigen Generalversammlung sind die Rech-
nungsabschlüsse für das vorhergehende Geschäfts-
jahr bei der Hauptanstalt der Bank in Wien zur
Einsicht aufzulegen.

(2) Spätestens am achten Tage vor jeder Gene-
ralversammlung ist die Tagesordnung der General-
versammlung kundzumachen. Rechtzeitig von den
Aktionären eingebrachte Anträge (§ 17) sind in die
Tagesordnung aufzunehmen.

§ 15. Den Vorsitz in der Generalversammlung
führt der Präsident der Bank oder bei seiner Ver-
hinderung einer der Vizepräsidenten.

(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 4)

§ 16. Der Wirkungskreis der Generalversamm-
lung umfaßt:

1. die Entgegennahme des Berichtes des Gene-
ralrates über die Geschäftsführung des abge-
laufenen Geschäftsjahres;

2. die Genehmigung des Rechnungsabschlusses
und Erteilung der Entlastung an den General-
rat und das Direktorium nach Anhörung des
Berichtes der Rechnungsprüfer;

3. die Beschlußfassung über die Verwendung
des bilanzmäßigen Überschusses und Festset-
zung des an die Aktionäre zu verteilenden
Gewinnanteiles;

4. die Wahl von sechs Mitgliedern des General-
rates und vier Rechnungsprüfern;

5. die Beschlußfassung über andere von Aktio-
nären eingebrachte Anträge.

§ 17. (1) Jeder stimmberechtigte Aktionär ist
berechtigt, in der Generalversammlung Anträge zu
stellen, doch kann nur über Anträge, die einen auf
der Tagesordnung befindlichen Gegenstand betref-
fen, in der Generalversammlung, in der sie einge-
bracht werden, ein Beschluß gefaßt werden.

(2) Selbständige Anträge (§ 14) sind nebst ihrer
Begründung wenigstens am vierzehnten Tage vor
der Generalversammlung dem Präsidenten schrift-
lich zur Kenntnis zu bringen.

(3) Falls im Sinne des § 10 Abs. 2 die Einberu-
fung einer außerordentlichen Generalversammlung
verlangt wird, sind die bezüglichen Anträge gleich-
zeitig mit diesem Verlangen einzubringen.

§ 18. (1) Zur Wahl von sechs Mitgliedern des
Generalrates (§ 22) durch die Generalversammlung
können Aktionäre — ausgenommen der Bund —
für ein von ihnen vertretenes Grundkapital von
121/2 Millionen Schilling je eine Person vorschlagen.
Soweit derartige Vorschläge nicht erstattet werden,
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steht das Vorschlagsrecht dem Bund zu. Die Funk-
tionsdauer dieser Mitglieder des Generalrates
währt bis zur fünften auf ihre Wahl folgenden
regelmäßigen Generalversammlung (§10 Abs. 1).
(BGBl. Nr. 231/1955, Z 3; BGBl. Nr. 276/1969,
Art. I Z 5)

(2) Die Generalversammlung ist bei der Wahl an
die ihr nach Abs. 1 erstatteten Vorschläge gebun-
den.

§ 19. Die Beschlüsse der Generalversammlung
werden, soweit sie nicht unter § 18 Abs. 2 fallen,
mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt.

(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 6)

ARTIKEL IV

Leitung und Verwaltung der Bank

A. G e n e r a l r a t

§ 20. Dem Generalrat obliegt die oberste Leitung
und Überwachung der gesamten Geschäftsführung
und der Verwaltung des gesamten Vermögens der
Bank. Das Direktorium der Bank (§§ 32 bis 36)
berichtet periodisch, und zwar in der Regel monat-
lich, dem Generalrat über die Abwicklung und den
Stand der Geschäfte, über die Lage des Geld-,
Kapital- und Devisenmarktes, über wichtige
geschäftliche Vorfälle, über alle für die Beurteilung
der Währungs- und Wirtschaftslage bedeutsamen
Vorgänge, über die zur Kontrolle der gesamten
Gebarung getroffenen Verfügungen sowie über
sonstige, den Betrieb betreffende Vorkommnisse
von Bedeutung.

§ 21. Der Beschlußfassung durch den Generalrat
sind insbesondere vorbehalten:

1. die Festlegung der allgemeinen Richtlinien der
Währungs- und Kreditpolitik sowie die Stellung-
nahme zu Gesetzentwürfen, soweit diese wichtige
Fragen der Währungs- und Kreditpolitik betreffen;
(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 7 lit. a)

2. die Festsetzung des Zinsfußes im Eskont- und
Darlehensgeschäft (§§ 48 und 51);

3. die Bestimmung des Gesamtrahmens für
Offenmarkttransaktionen im Sinne der §§ 54 und
55; (BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 7 lit. b)

4. die Festsetzung der Höhe der Mindestreser-
ven, die die mindestreservepflichtigen Unterneh-
mungen zu halten haben (§ 43), sowie die Festle-
gung näherer Durchführungsbestimmungen hiezu;
(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 7 lit. c)

5. die Neuaufnahme und die Auflassung von
Geschäftszweigen;

6. die Errichtung oder Auflassung von Zweigan-
stalten (§ 6);

7. die Beteiligung der Bank an internationalen
Einrichtungen und deren Maßnahmen oder Trans-

aktionen im Sinne des § 3; (BGBl. Nr. 276/1969,
Art. I Z 7 lit. d; BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 4)

8. die Anrufung eines Schiedsgerichtes gemäß
§ 41; (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 4)

9. die Ausgabe neuer Banknoten und die Festset-
zung der Fristen, nach deren Ablauf die Banknoten
ihre gesetzliche Zahlkraft verlieren sowie in denen
einberufene Banknoten umzuwechseln sind (§§ 61
und 66); (BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 8; BGBl.
Nr. 47/1981, Art. I Z 4)

10. die Genehmigung des Rechnungsabschlusses
zwecks Vorlage an die Generalversammlung (§ 68)
und die Genehmigung des Kostenvoranschlages für
das nächste Geschäftsjahr; (BGBl. Nr. 47/1981,
Art. I Z 4)

11. der An- und Verkauf unbeweglichen Vermö-
gens; (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 4)

12. die Bewilligung von Auslagen, die nicht im
Kostenvoranschlag des betreffenden Jahres vorge-
sehen sind; (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 4)

13. die Festsetzung des Gehaltes des Präsidenten
und der Aufwandsentschädigung der Vizepräsiden-
ten; (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 4)

14. die Ernennung des Generaldirektors, des
Generaldirektorstellvertreters, der übrigen Mitglie-
der des Direktoriums, des Direktors der Wertpa-
pierdruckerei und der Direktorenstellvertreter
sowie ihre Pensionierung, Kündigung oder Entlas-
sung. Die Ernennung kann auf höchstens fünf
Jahre vorgenommen werden; erfolgt sie auf eine
bestimmte längere Zeit, auf unbestimmte Zeit oder
ohne Zeitangabe, ist sie fünf Jahre wirksam. Eine
wiederholte Ernennung ist zulässig; (BGBl. Nr. 47/
1981, Art. I Z 4 und 5)

15. die Beschlußfassung über die für die Bedien-
steten der Bank maßgebenden Dienst- und Arbeits-
ordnungen sowie die die Besoldung und Pensions-
bezüge der Bediensteten regelnden Vorschriften
(§ 38). (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 4)

16. Der Generalrat gibt sich selbst eine
Geschäftsordnung und setzt jene für das Direkto-
rium fest; er kann in seiner Geschäftsordnung
bestimmen, daß die ihm vorbehaltenen Agenden,
insbesondere jene der Z 3, in einem von ihm
gewählten Unterausschuß behandelt werden. Diese
Unterausschüsse haben in der Sitzung des General-
rates zu berichten. (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 4)

§ 22. (1) Der Generalrat besteht aus dem Präsi-
denten, zwei Vizepräsidenten und elf weiteren Mit-
gliedern.

(2) Der Präsident, die beiden Vizepräsidenten
und weitere fünf Mitglieder des Generalrates wer-
den ernannt, die anderen sechs Mitglieder des
Generalrates werden gewählt.

(3) Mitglieder des Generalrates können nur Per-
sonen sein, welche die österreichische Staatsbürger-
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schaft besitzen und vom Wahlrecht in den Natio-
nalrat nicht ausgeschlossen sind. Mitglieder des
Generalrates sollen leitende Persönlichkeiten des
praktischen Wirtschaftslebens, ferner Rechts- und
Wirtschaftswissenschafter sein. Unter ihnen sollen
sich Vertreter

1. der Kreditunternehmungen,

2. der Industrie,

3. des Handels und Gewerbes,

4. der Landwirtschaft und

5. der Angestellten- und Arbeiterschaft
befinden. (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 6)

(4) Im aktiven Dienst des Bundes oder eines Lan-
des stehende Personen sowie Mitglieder des Natio-
nalrates, des Bundesrates oder eines Landtages, der
Bundesregierung oder einer Landesregierung kön-
nen dem Generalrat nicht angehören. Die Ein-
schränkung hinsichtlich im aktiven Dienst des Bun-
des stehender Personen gilt nicht für Universitäts-
professoren der Rechts- und der Wirtschaftswissen-
schaften. Von den Mitgliedern des Generalrates
dürfen nicht mehr als vier hauptberuflich der Ver-
waltung von Kreditunternehmungen angehören; sie
können nicht dem Präsidium angehören. (BGBl.
Nr. 47/1981, Art. 1 Z 6)

(5) Das nach § 40 ArbVG, BGBl. Nr. 22/1974,
zuständige Belegschaftsorgan ist berechtigt, zu
Verhandlungen über Personal-, Sozial- und Wohl-
fahrtsangelegenheiten zwei Vertreter zu entsenden.
Diese Vertreter haben bei Ausübung ihrer Befug-
nisse dieselben Rechte und Pflichten wie die Mit-
glieder des Generalrates. (BGBl. Nr. 47/1981,
Art. I Z 6)

§ 23. (1) Der Präsident wird vom Bundespräsi-
denten auf die Dauer von fünf Jahren ernannt. Der
abtretende Präsident kann wieder ernannt werden.
Der Präsident kann während seiner Amtsdauer
vom Bundespräsidenten nur dann abberufen wer-
den, wenn er die Voraussetzungen seiner Ernen-
nung verloren hat oder durch länger als ein Jahr an
der Ausübung seiner Funktion behindert ist.

(2) Der Präsident bezieht aus den Mitteln der
Bank ein Gehalt, dessen Höhe vom Generalrat fest-
zusetzen und vom Bundesminister für Finanzen zu
genehmigen ist.

(3) Der Präsident führt in allen Sitzungen des
Generalrates den Vorsitz. Er kontrolliert die
Durchführung der Beschlüsse des Generalrates und
übt in dessen Namen die ständige Überwachung
der Verwaltung des Vermögens und des gesamten
Geschäftsbetriebes der Bank aus. Er kann gegen
Entscheidungen des Direktoriums über Gegen-
stände der laufenden Geschäftsführung und der
inneren Verwaltung Einspruch erheben. Wird zwi-
schen dem Präsidenten und dem Direktorium keine
Einigung erzielt, so wird die Angelegenheit dem
Generalrat zur Beschlußfassung vorgelegt.

(4) Im Falle seiner Verhinderung wird der Präsi-
dent in allen seinen Funktionen vom ersten Vize-
präsidenten und, falls auch dieser verhindert sein
sollte, vom zweiten Vizepräsidenten vertreten.

§ 24. (1) Der erste und der zweite Vizepräsident
werden von der Bundesregierung auf die Dauer
von fünf Jahren ernannt. Die abtretenden Vizeprä-
sidenten können wieder ernannt werden. Ein Vize-
präsident kann während seiner Amtsdauer von der
Bundesregierung nur dann abberufen werden,
wenn er die Voraussetzungen seiner Ernennung
verloren hat oder durch länger als ein Jahr an der
Ausübung seiner Funktion behindert ist.

(2) Die Vizepräsidenten beziehen aus den Mit-
teln der Bank eine Aufwandsentschädigung, die
vom Generalrat festzusetzen und vom Bundesmini-
ster für Finanzen zu genehmigen ist.

§ 25. (1) Fünf Mitglieder des Generalrates wer-
den von der Bundesregierung auf die Dauer von
fünf Jahren ernannt, die abtretenden Mitglieder des
Generalrates können wieder ernannt werden.

(2) Falls ein ernanntes Mitglied des Generalrates
während seiner Funktionsperiode ausscheidet, hat
die Bundesregierung ein neues Mitglied des Gene-
ralrates zu ernennen.

(3) Falls ein von der Generalversammlung
gewähltes Mitglied während seiner Funktionspe-
riode ausscheidet, ist durch die Generalversamm-
lung ein neues Mitglied zu wählen. Für diese Wahl
ist § 18 sinngemäß anzuwenden.

(4) Die Reihe des Ausscheidens der Mitglieder
des Generalrates richtet sich nach ihrer Funktions-
dauer. Ausgeschiedene Mitglieder des Generalrates
können wieder gewählt werden.

(5) Ein Mitglied des Generalrates, das die für
seine Ernennung oder Wahl geforderten Voraus-
setzungen verliert, wird als ausgeschieden betrach-
tet.

§ 26. (1) Die Mitglieder des Generalrates verse-
hen ihr Amt unentgeltlich.

(2) Für die in Ausübung ihres Amtes erwachsen-
den Reisekosten ist ihnen aus den Mitteln der Bank
eine angemessene Entschädigung zu leisten.

§ 27. (1) Der Präsident, die Vizepräsidenten und
die übrigen Mitglieder des Generalrates leisten
beim Antritt ihres Amtes die feierliche Angelobung,
dieses Bundesgesetz genau zu befolgen, die Erfül-
lung der Aufgaben, die der Bank obliegen, stets zu
fördern und über die Verhandlungen der Bank,
ihre Angelegenheiten und Einrichtungen und insbe-
sondere über alle Geschäfte der Bank Verschwie-
genheit zu beobachten.

(2) Der Präsident und die Vizepräsidenten lei-
sten diese Angelobung dem Bundespräsidenten, die
anderen Mitglieder des Generalrates leisten sie dem
Präsidenten der Bank, bekräftigen sie mit ihrem
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Handschlag und fertigen hierüber eine Urkunde
aus.

§ 28. (1) Der Generalrat wird durch den Präsi-
denten, und zwar in der Regel einmal im Monat,
einberufen.

(2) Auf schriftliches Verlangen von vier General-
ratsmitgliedern oder auf Verlangen des Generaldi-
rektors oder des Staatskommissärs muß binnen
acht Tagen eine Sitzung des Generalrates einberu-
fen werden.

(3) Zu den Sitzungen des Generalrates sind
sämtliche Mitglieder und der Staatskommissär
unter Angabe der Tagesordnung mittels einge-
schriebenen oder persönlich zugestellten Briefes
einzuladen.

§ 29. (1) In den Sitzungen des Generalrates führt
der Präsident oder der ihn vertretende Vizepräsi-
dent den Vorsitz. Im Falle der Verhinderung des
Präsidenten und beider Vizepräsidenten übernimmt
das an Jahren älteste Mitglied den Vorsitz.

(2) Ein Mitglied des Generalrates kann sich
durch ein anderes Mitglied des Generalrates vertre-
ten lassen. Die Bevollmächtigung hat für jede ein-
zelne Sitzung schriftlich zu erfolgen. Außer der
eigenen kann ein Mitglied des Generalrates nicht
mehr als zwei Stimmen führen.

(3) Der Generalrat ist beschlußfähig, wenn alle
Mitglieder rechtzeitig geladen wurden und ein-
schließlich des Vorsitzenden mindestens sieben
Mitglieder anwesend oder vertreten sind. (BGBl.
Nr. 276/1969, Art. I Z 9)

(4) Die Beschlüsse werden mit einfacher Stim-
menmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 9)

§ 30. (1) In den Verhandlungsprotokollen sind
die Namen der anwesenden und vertretenen Mit-
glieder des Generalrates und die gefaßten
Beschlüsse anzuführen. Dem Staatskommissär und
jedem anwesenden Mitglied des Generalrates steht
es frei, seine vom Mehrheitsbeschluß abweichende
Meinung zu Protokoll zu geben.

(2) Die Verhandlungsprotokolle werden vom
Vorsitzenden, vom Generaldirektor und vom
Staatskommissär, falls er in der Sitzung anwesend
war, gefertigt.

§ 31. (1) Wenn in Angelegenheiten, die der
Beschlußfassung des Generalrates vorbehalten sind
(§ 21), eine Verfügung sich als dringend notwendig
erweist, so kann diese auf Grund des Beschlusses
eines Exekutivkomitees getroffen werden, dem der
Präsident, die beiden Vizepräsidenten, der General-
direktor und der Generaldirektorstellvertreter
angehören. Die Sitzungen dieses Komitees werden
vom Präsidenten aus eigenem Antrieb oder über
Antrag eines der Mitglieder einberufen. Es ist

beschlußfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder
des Präsidiums und der Generaldirektor oder der
Generaldirektorstellvertreter anwesend sind.
Beschlüsse des Komitees werden mit Stimmen-
mehrheit gefaßt.

(2) Die gefaßten Beschlüsse sind dem Generalrat
in seiner nächsten Sitzung zur Kenntnis zu bringen,
dem es vorbehalten bleibt, gemäß § 21 im Gegen-
stand neuerlich Beschluß zu fassen.

B. D i r e k t o r i u m

§ 32. (1) Das Direktorium leitet den gesamten
Dienstbetrieb und führt die Geschäfte der Bank
nach diesem Bundesgesetz und den vom Generalrat
aufgestellten Richtlinien. Es trifft in allen Angele-
genheiten des Betriebes und der Geschäftsführung,
die nicht der Beschlußfassung des Generalrates vor-
behalten sind (§ 21), selbständig die Entscheidung.

(2) Das Direktorium hat dem Generalrat die im
§ 20 vorgesehenen oder sonstige von ihm abver-
langte Berichte zu erstatten und ist berechtigt,
durch den Generaldirektor Anträge jeder Art an
den Generalrat zu stellen.

(3) Das Direktorium stellt die Bediensteten der
Bank an, soweit deren Anstellung nicht dem Gene-
ralrat vorbehalten ist. Dem Direktorium obliegt
auch die Pensionierung, Kündigung oder Entlas-
sung der Bediensteten der Bank. (BGBl.
Nr. 276/1969, Art. I Z 10)

(4) Das Direktorium vertritt die Bank gerichtlich
und außergerichtlich. (BGBl. Nr. 276/1969, Art. I
Z 10)

§ 33. (1) Das Direktorium besteht aus dem Gene-
raldirektor, dem Generaldirektorstellvertreter und
mindestens zwei bis höchstens vier Direktoren.

(2) Die Mitglieder des Direktoriums sind ver-
pflichtet, die ihnen zukommenden Geschäfte und
Obliegenheiten nach bestem Wissen und Gewissen
zu besorgen und die Geschäfte in der Weise zu füh-
ren, daß die Bank in die Lage versetzt wird, die ihr
nach diesem Bundesgesetz obliegenden Aufgaben
zu erfüllen. Die Direktoren geloben dem Präsiden-
ten durch Handschlag, ihre Pflichten zu erfüllen,
und unterfertigen die Angelobungsurkunde, deren
Wortlaut vom Generalrat festgesetzt wird. Die Mit-
glieder des Direktoriums nehmen an den Sitzungen
des Generalrates mit beratender Stimme teil.

§ 34. (1) Der Generaldirektor führt die Oberlei-
tung sämtlicher Geschäftszweige. Er erstattet in
den Sitzungen des Generalrates Bericht und legt
dem Generalrat jene Anträge des Direktoriums vor,
die der Beschlußfassung des Generalrates vorbehal-
ten sind.

(2) Der Generaldirektor berichtet dem Präsiden-
ten über die Geschäftsbewegung, Betriebsmittel
und die Situation der Bank und hat ihm alle vom
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Direktorium dem Generalrat zu unterbreitenden
Anträge rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen.

(3) Im Falle der Verhinderung wird der General-
direktor vom Generaldirektorstellvertreter oder in
dessen Abwesenheit vom rangältesten Direkto-
riumsmitglied vertreten.

§ 35. (1) Die Geschäfte des Direktoriums werden
in einzelne Geschäftszweige geteilt, an deren Spitze
je ein Direktor steht.

(2) Den einzelnen Direktoren obliegt die selb-
ständige Behandlung und Erledigung jener
Geschäfte, deren Führung ihnen durch die
Geschäftsordnung für das Direktorium, durch
Beschluß des Direktoriums oder durch Verfügung
des Generaldirektors übertragen worden ist.

(3) Im Falle der Verhinderung eines Mitgliedes
des Direktoriums wird dieses in allen ihm als Leiter
eines Geschäftszweiges zustehenden Funktionen
durch den vom Generalrat bestellten Direktorstell-
vertreter vertreten. Ist auch dieser verhindert, so
hat das Direktorium über die Vertretung einen
Beschluß zu fassen. (BGBl. Nr. 276/1969, Art. I
Z 11)

§ 36. (1) Das Direktorium tritt je nach Bedarf zu
Sitzungen zusammen, die vom Generaldirektor ein-
berufen und unter dessen Vorsitz abgehalten wer-
den. Der Präsident hat das Recht, an den Sitzungen
teilzunehmen und führt in diesem Fall den Vorsitz.
Die Teilnahme der Vizepräsidenten an den Sitzun-
gen des Direktoriums regelt die Geschäftsordnung.

(2) Das Direktorium ist beschlußfähig, wenn
wenigstens zwei Direktoren und der Vorsitzende
anwesend sind.

(3) Bei der Abstimmung steht dem Generaldirek-
tor und jedem Direktor (oder in Abwesenheit eines
Direktors dessen Stellvertreter) je eine Stimme zu.
Bei Stimmengleichheit entscheidet in den vom
Generaldirektor geleiteten Sitzungen die Stimme
des Generaldirektors. In den Sitzungen, in denen
der Präsident den Vorsitz führt, steht diesem eine
Stimme nur bei Stimmengleichheit zu.

ARTIKEL V

Rechnungsprüfer

§ 37. (1) Die Generalversammlung wählt jährlich
vier Rechnungsprüfer, davon zwei auf Vorschlag
der Bundesregierung. Die Rechnungsprüfer haben
die Jahresbilanz zu prüfen und über das Ergebnis
ihrer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

(2) Sie sind berechtigt, vom Direktorium alle zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Aufklä-
rungen zu verlangen und insbesondere auch in die
Bücher der Bank Einsicht zu nehmen.

(3) Die Rechnungsprüfer sind zur gewissenhaf-
ten und unparteiischen Prüfung und zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet.

ARTIKEL VI

Personal der Bank

§ 38. (1) Die Bediensteten der Bank stehen im
privatrechtlichen Dienstverhältnis.

(2) Die Anstellungsbedingungen, dienstlichen
Pflichten und Rechte sowie die Besoldung und die
Pensionsbezüge der Bediensteten der Bank richten
sich nach den vom Generalrat festgesetzten Bestim-
mungen. Die nach diesen Bestimmungen gebühren-
den Bezüge sind für den Bereich des Abgaben- und
Sozialversicherungsrechtes den auf Grund gesetzli-
cher Vorschriften gewährten Bezügen gleichge-
stellt. (BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 12)

(3) Die Bediensteten der Oesterreichischen
Nationalbank, welche auf Grund der Pensionsord-
nungen der Bank eine Anwartschaft auf Ruhe- und
Hinterbliebenenversorgung (Pension) haben, sind
in der Unfall-, Invaliden- und Angestelltenversiche-
rung (Pensionsversicherung) versicherungsfrei.
(BGBl. Nr. 200/1967, § 170 Z 5)

§ 39. (1) Die Bediensteten der Bank sind ver-
pflichtet, über die Verhandlungen und über alle
einzelnen Geschäfte der Bank, besonders aber über
den Umfang der von ihr gewährten Kredite sowie
über die Namen der Eigentümer der bei der Bank
liegenden Gelder, Pfänder und Depositen und über
Zahl, Beschaffenheit und Wert der letzteren Ver-
schwiegenheit zu beachten. (BGBl. Nr. 47/1981,
Art. I Z 7)

(2) Die Überwachung des gesamten Personals
der Bank obliegt dem Direktorium; es beschließt
über die Einleitung von Disziplinaruntersuchungen
gegen die Bediensteten der Bank. Die Durchfüh-
rung der Disziplinaruntersuchungen wird in den
vom Generalrat erlassenen Dienstordnungen gere-
gelt.

ARTIKEL VII

Verhältnis zum Bund, zu den Ländern und zu den
Gemeinden

§ 40. (Entfällt; Abschnitt A Art. III Z 3 der
Kundmachung)

§ 41. (1) Der Bund, die Länder und die Gemein-
den dürfen die Mittel der Bank in keiner Weise,
also weder mittelbar noch unmittelbar, für ihre
Zwecke in Anspruch nehmen, ohne daß sie den
Gegenwert in Gold oder Devisen leisten. Die Bank
hat jedoch für Zwecke der Kassenführung des Bun-
des auf Verlangen des Bundesministers für Finan-
zen kurzfristige Bundesschatzscheine bis zu einem
Betrag zu eskontieren, der 5 vH der Bruttojahres-
einnahmen des Bundes aus öffentlichen Abgaben,
die sich aus dem zuletzt Verlautbarten vorläufigen
Gebarungserfolg ergeben, nicht überschreiten darf.
(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 13)

(2) Der Bund darf während der Dauer der Tätig-
keit der Bank kein staatliches Papiergeld ausgeben
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und selbst keine Maßnahmen treffen, die geeignet
sind, die Bank an der Erfüllung der ihr obliegenden
Verpflichtungen zu hindern.

(3) Wegen Verletzung der in den vorangehenden
zwei Absätzen festgesetzten Verbote kann der
Generalrat in seiner Gesamtheit sowie jedes ein-
zelne Mitglied des Generalrates ein Schiedsgericht
anrufen, das innerhalb von drei Tagen mit Aus-
schluß jedes weiteren Rechtszuges zu entscheiden
hat, ob die angefochtenen Verfügungen zu unter-
bleiben haben oder aufrecht bleiben.

(4) Das Schiedsgericht besteht aus dem Präsiden-
ten des Obersten Gerichtshofes, der den Vorsitz
führt, und vier Mitgliedern, wovon je zwei von der
Bundesregierung und von der Bank ernannt wer-
den.

(5) Das Schiedsgericht faßt nach vorheriger
Anhörung des Bundesministers für Finanzen und
des Generalrates seine Beschlüsse mit absoluter
Stimmenmehrheit.

(6) Für das Verfahren vor dem Schiedsgericht
gelten sinngemäß die Vorschriften der Zivilprozeß-
ordnung.

§ 42. (1) Die Oesterreichische Nationalbank ist
verpflichtet, sämtliche die Bundesverwaltung
betreffenden Bankgeschäfte, soweit sie nach diesem
Bundesgesetz zulässig sind, durchzuführen. Mit
diesen Geschäften darf eine Darlehens- und Kredit-
gewährung der Bank an den Bund nicht verbunden
sein. Die Bank kann auch andere Geschäfte kom-
missionsweise für Rechnung der Bundesverwaltung
durchführen, insofern sich aus der Besorgung sol-
cher Geschäfte kein Saldo zu Lasten der Bundes-
verwaltung ergibt.

(2) Die Bank ist verpflichtet, nach Maßgabe ihrer
Bestände ihre Noten gegen Scheidemünzen und
Scheidemünzen gegen andere Scheidemünzen
sowie in unbeschränktem Maße Scheidemünzen
gegen Banknoten umzuwechseln. (BGBl.
Nr. 276/1969, Art. I Z 14)

(3) Die Bundesverwaltung wird ihren Geldver-
kehr nach Tunlichkeit bei der Bank konzentrieren
und die Durchführung ihrer Gold- und Devisen-
operationen der Bank übertragen.

ARTIKEL VIII

Verhältnis zu den Kreditunternehmungen

§ 43. (1) Die Oesterreichische Nationalbank
kann Unternehmungen, die Bankgeschäfte betrei-
ben (in der Folge „mindestreservepflichtige Unter-
nehmungen" genannt), zur Erfüllung der Zielset-
zungen des § 2 Abs. 2 bis 4 verpflichten, gemäß den
folgenden Absätzen bestimmte Aktiva als Mindest-
reserve zu halten. (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 8)

(2) Die Höhe der Mindestreserve wird durch
Hundertsätze (Mindestreservesätze) der Verpflich-

tungen der mindestreservepflichtigen Unterneh-
mungen aus der Entgegennahme fremder Gelder
bestimmt; hiebei haben Verpflichtungen gegenüber
anderen nach diesen Vorschriften mindestreserve-
pflichtigen Unternehmungen außer Betracht zu
bleiben. Als Verpflichtungen aus der Entgegen-
nahme fremder Gelder gelten auch Verpflichtun-
gen aus der Emission von Wertpapieren, soweit
diese keine Anteilsrechte verkörpern und ihre Aus-
gabe nicht dem Wertpapier-Emissionsgesetz, BGBl.
Nr. 65/1979, unterliegt. Sofern auf effektive
Fremdwährung lautende Verpflichtungen in die
Mindestreservebemessung einbezogen werden, hat
dies nur insoweit zu geschehen, als diese Verpflich-
tungen die Summe der auf effektive Fremdwährung
lautenden Forderungen der einzelnen mindestreser-
vepflichtigen Unternehmung im Berichtszeitraum
übersteigen. (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 8)

(3) Die Mindestreservesätze sind vom Bestand
der der Mindestreservebemessung zugrunde liegen-
den Verpflichtungen zu berechnen; bei Fremdwäh-
rungsverpflichtungen können sie — falls eine
besondere Liquiditätsbindung geboten ist — außer
vom Bestand zusätzlich noch von deren Zuwachs
berechnet werden. (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 8)

(4) Die Mindestreservesätze werden von der
Oesterreichischen Nationalbank unter Bedacht-
nahme auf die jeweiligen währungs- und kreditpo-
litischen Verhältnisse festgesetzt. Sie dürfen 25 vH
für Sichtverbindlichkeiten sowie 15 vH für befri-
stete Verpflichtungen und Spareinlagen nicht über-
schreiten; für Fremdwährungsverpflichtungen kann
bei der Berechnung der Mindestreserve vom
Bestand ein Mindestreservesatz bis zu 25 vH und
bei der Berechnung vom Zuwachs zusätzlich bis zu
50 vH des Zuwachses festgesetzt werden. Innerhalb
der in diesem Absatz angeführten Grenzen kann
die Oesterreichische Nationalbank die Mindestre-
servesätze für einzelne Gruppen von mindestreser-
vepflichtigen Unternehmungen unter Bedacht-
nahme auf deren Struktur, Geschäftstätigkeit,
Größe und Aufgaben, ferner für einzelne Arten von
Verpflichtungen unter Bedachtnahme auf deren
Befristung oder auf die Art der Verfügungsmög-
lichkeit des Gläubigers, in Zollausschlußgebieten
auch unter Bedachtnahme auf besondere dort
bestehende wirtschaftliche und finanzielle Gege-
benheiten verschieden hoch bemessen. In Zollaus-
schlußgebieten hat bei der Einbeziehung von Ver-
pflichtungen, die auf die dort umlaufende Fremd-
währung lauten, in die Mindestreservebemessung
die in Abs. 2 vorgesehene Saldierung zu unterblei-
ben. (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 8)

(5) Der für die Berechnung vom Zuwachs an
Verbindlichkeiten maßgebende Stichtag wird von
der Oesterreichischen Nationalbank bestimmt; er
darf nicht weiter als ein Jahr vor dem Inkrafttreten
der Vorschreibung der Mindestreserve auf
Zuwachsbasis zurückliegen.

41
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(6) Die Mindestreserve ist, soweit im folgenden
nicht anderes bestimmt ist, in Guthaben bei der
Oesterreichischen Nationalbank zu halten. Von
mindestreservepflichtigen Unternehmungen auf
Postscheckkonten gehaltene Guthaben werden auf
die Mindestreserve angerechnet. Mindestreserve-
pflichtige Unternehmungen, die einem Zentralinsti-
tut angeschlossen sind, haben die Mindestreserve
bei ihrem zuständigen Zentralinstitut zu halten. Die
Österreichische Postsparkasse und die Zentralinsti-
tute haben für die bei ihnen gehaltenen Mindestre-
serven in gleicher Höhe Guthaben bei der Oester-
reichischen Nationalbank oder gemäß §41 bege-
bene Bundesschatzscheine als Mindestreserve in
der von der Oesterreichischen Nationalbank unter
Bedachtnahme auf das jeweils notwendige Ausmaß
der Liquiditätsbindung bestimmten Zusammenset-
zung zu halten.

(7) Die Oesterreichische Nationalbank stellt fest,
ob die mindestreservepflichtigen Unternehmungen
über Aktiva der in Abs. 6 genannten Art (Mindest-
reserve-Ist) in jenem Ausmaß verfügen, das ihre
Verpflichtung zum Halten einer Mindestreserve
(Mindestreserve-Soll) erfordert. Das Mindestreser-
ve-Soll eines Berichtszeitraumes ist erfüllt, wenn
ihm ein zumindest gleich hohes Mindestreserve-Ist
gegenübersteht.

(8) Die Oesterreichische Nationalbank hat min-
destreservepflichtigen Unternehmungen, die ihr
Mindestreserve-Soll nicht im Sinne des Abs. 7
erfüllen, eine Verzinsung des Fehlbetrages bis zu
5 vH pro Jahr über dem jeweiligen Eskontzinsfuß
für jeweils 30 Tage vorzuschreiben.

(9) Die Oesterreichische Nationalbank ist
berechtigt, Durchführungsbestimmungen über den
näheren Inhalt der im Mindestreserveverfahren
gemäß obiger Bestimmungen verwendeten Begriffe,
für die Ermittlung des Mindestreserve-Soll und des
Mindestreserve-Ist sowie für das Halten von Min-
destreserven zu erlassen. In diesen Durchführungs-
bestimmungen ist auch festzustellen, welche Ver-
bindlichkeiten bei Errechnung des Mindestreserve-
Soll im Hinblick auf ihre Art zur Erfüllung der im
Abs. 1 genannten Zielsetzungen nicht berücksich-
tigt werden müssen.

(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 15)

§ 44. (1) Die Oesterreichische Nationalbank ist
berechtigt, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlich ist, von österreichischen Kreditun-
ternehmungen, Versicherungsunternehmen priva-
ten oder Versicherungsanstalten öffentlichen Rech-
tes, öffentlichen Fonds und Kapitalanlagegesell-
schaften Auskünfte und Unterlagen einzuholen
und ihnen Termine, Form und Gliederung der von
ihnen zu liefernden Ausweise vorzuschreiben und
diese Daten anonymisiert statistisch zu verarbeiten.
Falls die eingeholten Auskünfte oder Unterlagen
keine ausreichenden Aufschlüsse zulassen, oder

falls begründete Zweifel an der Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Auskünfte oder Unterlagen
bestehen, ist die Oesterreichische Nationalbank
berechtigt, entsprechende Erläuterungen oder
Nachweise zu verlangen. (BGBl. Nr. 47/1981,
Art. I Z 9)

(2) Das der Oesterreichischen Nationalbank
gemäß Abs. 1 zustehende Recht erstreckt sich auch
auf jene statistischen Angaben, über die die Bank
im Auftrage des Bundes oder im Zusammenhang
mit statistischen Erhebungen internationaler Orga-
nisationen Auskünfte einzuholen hat.

(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 16)

ARTIKEL IX

Staatsaufsicht

§ 45. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat
darüber zu wachen, daß die Bank gemäß den
Gesetzen vorgeht und bestellt zur Ausübung dieses
Aufsichtsrechtes einen Staatskommissär und dessen
Stellvertreter. Im Falle der Verhinderung kann vor-
übergehend ein zweiter Stellvertreter ernannt wer-
den. Für die Bestreitung der Kosten der Staatsauf-
sicht kann der Bundesminister für Finanzen der
Bank die Zahlung einer Aufsichtsgebühr vorschrei-
ben.

(2) Der Staatskommissär ist berechtigt, den
Generalversammlungen sowie den Sitzungen des
Generalrates mit beratender Stimme beizuwohnen
und alle Aufklärungen zu verlangen, die zur Erfül-
lung seiner Aufgabe notwendig sind.

(3) Die zur Ausübung der ihm obliegenden Auf-
sicht nötige Einsichtnahme in die Geschäftsführung
der Bank darf ihm nicht verwehrt werden.

(4) Dem Staatskommissär steht das Recht zu,
gegen Beschlüsse des Generalrates Einspruch zu
erheben, wenn er findet, daß der Beschluß mit den
bestehenden Gesetzen in Widerspruch steht. Der
Einspruch des Staatskommissärs gegen einen
Beschluß des Generalrates hat aufschiebende Wir-
kung.

§ 46. (1) Der Einspruch des Staatskommissärs
tritt durch Widerruf des Bundesministers für Finan-
zen innerhalb von sieben Tagen oder durch Ablauf
dieser Frist außer Kraft. In letzterem Fall hat ein
Schiedsgericht innerhalb von drei Tagen zu ent-
scheiden, ob der Beschluß des Generalrates gesetz-
mäßig und seine Vollziehung demgemäß zulässig
ist oder nicht. Vor der Entscheidung des Schiedsge-
richtes darf der Beschluß keinesfalls vollzogen wer-
den.

(2) Für die Zusammensetzung des Schiedsgerich-
tes und das Verfahren vor dem Schiedsgericht gilt
§ 41 Abs. 4 bis 6.
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ARTIKEL X

Geschäfte der Bank

§ 47. Die Bank ist berechtigt:
1. Wechsel, Wertpapiere und Zinsscheine zu

eskontieren und weiter zu begeben (§§ 48 und
49);

2. Darlehen gegen Pfand zu erteilen (§§ 51 bis
53);

3. auf dem offenen Markt festverzinsliche, zum
amtlichen Börsehandel zugelassene Schuld-
verschreibungen und vom Bund ausgestellte
Schatzscheine und Schatzwechsel zu kaufen
und zu verkaufen (§ 54) sowie eigene Kassen-
scheine zu begeben und rückzulösen (§55);
(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 17 lit. a)

4. Gold zu kaufen und zu verkaufen; (BGBl.
Nr. 47/1981, Art. I Z 10)

5. das Devisen- und Valutengeschäft zu betrei-
ben (§ 56); (BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 17
lit. b)

6. das Depositen-, Einlagen- und Girogeschäft
zu betreiben (§§57 bis 59); (BGBl.
Nr. 276/1969, Art. I Z 17 lit. c)

7. kommissionsweise Geschäfte zu besorgen
(§ 60).

A. E s k o n t g e s c h ä f t

§ 48. (1) Die Bank ist berechtigt, von Kreditun-
ternehmungen eingereichte gezogene und eigene
Wechsel zu eskontieren. Sie soll hiebei nach Mög-
lichkeit nur solche Wechsel eskontieren, die auf
einem Warengeschäft beruhen. Die von der Bank
eskontierten Wechsel müssen auf die in Österreich
bestehende gesetzliche Währung lauten, binnen
drei Monaten im Inland zahlbar sein und die
Unterschrift von mindestens zwei als zahlungsfähig
bekannten Verpflichteten tragen. Unter den ange-
führten Voraussetzungen können auch Wechsel
von Unternehmungen des Bundes, der Länder und
der Gemeinden in Eskont genommen werden,
sofern diese Unternehmungen als Kaufleute in das
Handelsregister eingetragen sind oder sonst abge-
sondert von der öffentlichen Verwaltung als selb-
ständige Unternehmungen geführt werden. (BGBl.
Nr. 276/1969, Art. I Z 18 lit. a; BGBl.
Nr. 47/1981, Art. I Z 11)

(2) Die Eskontierungen der Bank haben zu dem
vom Generalrat festgesetzten Zinsfuß, der öffent-
lich bekanntzumachen ist, zu geschehen. (BGBl.
Nr. 276/1969, Art. I Z l8 lit. c und d)

(3) Eskontierungen können ohne Angabe von
Gründen abgelehnt werden. (BGBl. Nr. 276/1969,
Art. I Z 18 lit. c und d)

§ 49. (1) Die Bank ist berechtigt, alle zur Beleh-
nung bei ihr zugelassenen Wertpapiere (§51) und
deren Zinsscheine, sofern sie innerhalb dreier
Monate zahlbar sind, zu eskontieren.

(2) Der Einreicher haftet der Bank mit seinem
ganzen Vermögen für den rechtzeitigen Eingang
der eskontierten Wertpapiere und Zinsscheine.

§ 50. (Entfällt; BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 12)

B. D a r l e h e n s g e s c h ä f t

§ 51. (1) Die Bank ist berechtigt, Kreditunter-
nehmungen Darlehen gegen Pfand auf nicht länger
als drei Monate zu erteilen. (BGBl. Nr. 276/1969,
Art. I Z 20)

(2) Zur Verpfändung sind geeignet:

1. Gold; (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 13)

2. Wertpapiere, die an der Wiener Börse amtlich
notiert sind, ausgenommen Aktien jeder Art;

3. im Inland oder im Ausland zahlbare, auf inlän-
dische oder ausländische Währung lautende Wech-
sel, die eine Verfallszeit von höchstens sechs Mona-
ten haben und im übrigen dem § 48 entsprechen;

4. Devisen und Valuten;

5. Orderlagerscheine, welche von behördlich
ermächtigten Lagerhäusern ausgestellt sind.

(3) Der Generalrat setzt die Bedingungen für die
Belehnung von Gold und Wechseln fest und
bestimmt, welche Effekten und mit welcher Quote
des Kurswertes, eintretendenfalls bis zu welchem
Gesamtbetrag, diese belehnt werden können. Bei
Orderlagerscheinen tritt an die Stelle des Kurswer-
tes der Schätzwert oder Marktpreis des Lagergutes.

(4) Die Bank kann Ansuchen um Gewährung
von Lombarddarlehen ohne Angabe von Gründen
ablehnen.

§ 52. Wird das Darlehen zur Verfallszeit nicht
zurückgezahlt, so ist die Bank berechtigt, ohne
Rücksprache mit dem Darlehensschuldner und
ohne gerichtliches Einschreiten das Pfand zu ihrer
Schadloshaltung entweder ganz oder teilweise zu
veräußern und den nach voller Deckung ihrer For-
derung an Kapital, Zinsen, etwaigen Gebühren und
Kosten erübrigten Überschuß für Rechnung des
Schuldners als Depot zu seiner Verfügung unver-
zinslich aufzubewahren oder auf Kosten und
Gefahr des Eigentümers zu Gerichtshanden zu
erlegen. Die Bank ist jedoch zu diesem Verkauf
nicht verpflichtet und, wenn sie nach Fälligkeit des
Darlehens nicht dazu schreitet, tritt für ihre Forde-
rung an Kapital, Zinsen, etwaigen Gebühren und
Kosten keine Verjährung ein.

§ 53. Die Bank betrachtet den Inhaber eines von
der Hauptanstalt oder einer Zweiganstalt ausgefer-
tigten Pfandscheines als berechtigt, jede überhaupt
zulässige Veränderung mit dem Pfand vorzuneh-
men und dieses auszulösen. Die Bank prüft die
Echtheit der erforderlichen Unterschriften nicht
und übernimmt keine Haftung für deren Echtheit.
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C. O f f e n m a r k t g e s c h ä f t

(BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z l4)

§ 54. (1) Die Oesterreichische Nationalbank ist
berechtigt, aus währungspolitischen Gründen auf
dem offenen Markt zu kaufen und zu verkaufen:

1. festverzinsliche, zum amtlichen Börsehandel
zugelassene Schuldverschreibungen des Bun-
des, der Länder und der Gemeinden sowie
festverzinsliche, zum amtlichen Börsehandel
zugelassene Schuldverschreibungen, die von
einer der vorgenannten Körperschaften ver-
bürgt sind;

2. kurz- und mittelfristige, verzinsliche und
unverzinsliche Schatzscheine oder Schatz-
wechsel des Bundes;

3. sonstige festverzinsliche, zum amtlichen Bör-
sehandel zugelassene Schuldverschreibungen,
die durch Beschluß des Generalrates für
belehnbar erklärt wurden.

(2) Die Bank setzt nach den jeweiligen wäh-
rungspolitischen Verhältnissen die Bedingungen für
den Kauf und Verkauf fest.

(3) Ein Kauf gemäß Abs. 1 darf nicht dazu die-
nen, dem Bund, den Ländern oder den Gemeinden
entgegen § 41 Abs. 1 Kredithilfe zu leisten.

(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 22)

§ 55. (1) Die Oesterreichische Nationalbank ist
berechtigt, verzinsliche oder unverzinsliche, auf
Schilling lautende Schuldverschreibungen (Kassen-
scheine) zur Durchführung von Offenmarkttrans-
aktionen zu begeben.

(2) Die Bank setzt nach den jeweiligen wäh-
rungspolitischen Verhältnissen die Bedingungen für
die Abgabe und die Rücklösung dieser Wertpapiere
fest.

(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 23)

D. D e v i s e n - u n d V a l u t e n g e s c h ä f t

§ 56. Die Bank ist berechtigt, Wechsel, Schecks
und Auszahlungen auf auswärtige Plätze sowie
ausländische Noten und Münzen, ferner im Inland
zahlbare, nicht auf inländische Währung lautende
Wechsel im Inland und im Ausland zu kaufen und
zu verkaufen, Schecks und Anweisungen auf aus-
wärtige Plätze abzugeben, dem Zahlungsverkehr
mit dem Ausland dienende Konten zu führen, im
Ausland Inkassi zu besorgen und Zahlungen für
fremde Rechnung zu leisten, die zur Führung die-
ses Geschäftszweiges erforderlichen Guthaben zu
halten und die zu ihrer fruchtbringenden Anlegung
notwendigen geschäftlichen Transaktionen durch-
zuführen.

(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 24)

E. D e p o s i t e n - , E i n l a g e n - u n d G i r o -
g e s c h ä f t

§ 57. Die Bank ist berechtigt, nach den vom
Direktorium festzusetzenden Bestimmungen Edel-
metall, Geld, Wertpapiere und Urkunden zur Auf-
bewahrung und Wertpapiere zur Verwaltung zu
übernehmen. (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 15)

(2) Die Bank kann sich von der ihr obliegenden
Haftung, wenn eine an den Deponenten gerichtete
schriftliche Aufforderung wegen Behebung des
Depots innerhalb von 14 Tagen nicht befolgt wor-
den ist, dadurch befreien, daß sie das Depot auf
Kosten und Gefahr des Eigentümers zu Gerichts-
handen erlegt.

(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 25)

§ 58. (1) Im Girogeschäft übernimmt die Bank
Gelder in laufende Rechnung ohne Verzinsung.

(2) Die Bank kann die angesuchte Eröffnung
eines Girokontos ablehnen und ein eröffnetes
Konto dem Besitzer kündigen, ohne eine Begrün-
dung hiefür anzugeben.

(3) Die Oesterreichische Nationalbank ist
berechtigt, zur Erleichterung des unbaren Zah-
lungsverkehrs bei ihrer Hauptanstalt und ihren
Zweiganstalten Abrechnungsstellen zu errichten
und deren Tätigkeit durch Geschäftsbestimmungen
zu regeln. (BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 26)

§ 59. (1) Die Bank ist berechtigt, auf sie gezo-
gene Schecks nach vorheriger Deckung mit einem
Bestätigungsvermerk zu versehen. Dadurch wird
sie dem Inhaber zur Einlösung verpflichtet. Für die
Einlösung haftet sie auch dem Aussteller und dem
Indossanten.

(2) Die Einlösung des bestätigten Schecks darf
auch dann nicht verweigert werden, wenn inzwi-
schen über das Vermögen des Ausstellers der Kon-
kurs oder das Ausgleichsverfahren eröffnet wurde.
Die Verpflichtung aus der Bestätigung erlischt,
wenn der Scheck nicht binnen acht Tagen nach der
Ausstellung zur Zahlung vorgelegt wird. Beim
Nachweis der Vorlegung ist das Scheckgesetz
anzuwenden.

(3) Der Anspruch aus der Bestätigung verjährt in
zwei Jahren, berechnet vom Ablauf der Vorle-
gungsfrist.

(4) Auf die gerichtliche Geltendmachung von
Ansprüchen auf Grund der Bestätigung sind die für
Wechselsachen erlassenen Zuständigkeits- und
Prozeßvorschriften entsprechend anzuwenden.

F. K o m m i s s i o n s g e s c h ä f t

§ 60. Die Bank ist berechtigt, kommissionsweise
Inkassi zu besorgen, für fremde Rechnung nach
eingegangener barer Deckung Wertpapiere aller
Art, Edelmetalle, Devisen und Valuten zu kaufen
und nach vorheriger Lieferung zu verkaufen.
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ARTIKEL XI

Banknoten

§ 61. (1) Die Bank hat das ausschließliche Recht,
Banknoten auszugeben.

(2) Die Noten der Bank sind gesetzliche Zah-
lungsmittel und müssen zum vollen Nennwert
unbeschränkt angenommen werden, soweit die
Verpflichtung nicht in bestimmten Zahlungsmitteln
zu erfüllen ist.

(3) Der Betrag, auf den die einzelnen Banknoten
lauten, bedarf der Zustimmung des Bundesmini-
sters für Finanzen.

(4) Vor Ausgabe einer neuen Form von Bankno-
ten hat die Bank deren genaue Beschreibung im
Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veröffentlichen.
(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 27)

§ 62. (1) Der Gesamtumlauf, nämlich der Noten-
umlauf, die von der Bank begebenen Kassenscheine
sowie die sofort fälligen buchmäßigen Verbindlich-
keiten der Bank, muß, insoweit er nicht durch die
Bundesschuld gedeckt ist, durch folgende Aktiven
voll gedeckt sein:

1. durch Gold; (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 16)

2. durch Devisen und Valuten;

3. durch die Forderungen der Oesterreichischen
Nationalbank aus Beteiligungen, Maßnahmen oder
Transaktionen im Sinne des § 3;

4. durch eskontierte Wechsel und sonstige
eskontierte Wertpapiere (§§ 41, 48 und 49);

5. durch erteilte Darlehen gegen Pfand (§ 51);

6. durch angekaufte Schuldverschreibungen,
Schatzanweisungen oder Schatzwechsel (§ 54);

7. durch im Inland zahlbare Wechsel, die auf
ausländische Währung lauten, im übrigen aber dem
§ 48 entsprechen;

8. durch den Bestand der Bank an umlauffähigen
österreichischen Scheidemünzen.
(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 28)

(2) Die Oesterreichische Nationalbank hat Gold-
und Devisenbestände in einer Höhe zu halten, wie
es zur Regelung des Zahlungsverkehrs mit dem
Ausland und zur Aufrechterhaltung des Wertes der
Währung erforderlich ist.

§ 63. (1) Als im Umlauf befindlich sind die von
der Bank ausgegebenen und nicht an ihre Kasse
zurückgelangten Noten anzusehen.

(2) Jedoch sind die einberufenen, nach Ablauf
der Umtauschfrist nicht zur Umwechslung gelang-
ten Banknoten als nicht mehr im Umlauf anzuse-
hen und vom Umlauf abzuschreiben.

(3) Der vom Notenumlauf abgeschriebene
Betrag verfällt zugunsten des Bundes, insoweit er

nicht vom Bundesminister für Finanzen für die Ein-
lösung einberufener Noten noch durch eine Frist
von höchstens 20 Jahren, gerechnet vom Tage, an
dem diese Noten ihre gesetzliche Zahlkraft verlie-
ren, der Oesterreichischen Nationalbank zur Ver-
fügung gestellt worden ist; dieser Betrag ist zur
außerordentlichen Tilgung der Bundesschuld zu
verwenden. (BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 29)

§ 64. (1) Die Bank ist verpflichtet, ihre Noten bei
ihrer Hauptanstalt und bei ihren Zweiganstalten
gegen Noten anderer Kategorien gemäß dem Ver-
langen der Präsentanten umzuwechseln.

(2) Die Banknoten können nicht für kraftlos
erklärt und auf Banknoten kann keinerlei Vormer-
kung oder Verbot erwirkt werden.

§ 65. (1) Die Bank tauscht unvollständige Bank-
noten gegen umlauffähige Noten um, wenn das
vom Einreicher vorgelegte Notenstück größer als
die zusammenhängende Hälfte einer Banknote ist
oder wenn nachgewiesen wird, daß der fehlende
Teil der Note vernichtet ist.

(2) Die Bank hat für vernichtete oder verlorene
Banknoten keinen Ersatz zu leisten; sie kann auch
Banknoten, die in ihrer äußeren Form verändert
worden sind, insbesondere Noten, die mit textli-
chen Zusätzen versehen, überdruckt, übermalt,
überklebt, stampigliert oder perforiert worden sind,
ohne Entschädigung einziehen. Falls die Bank
jedoch ausnahmsweise solche Banknoten
umtauscht, so ist sie berechtigt, hiefür einen Unko-
stenersatz einzuheben.

§ 66. Bei Einziehung einzelner oder aller Gattun-
gen von Banknoten setzt der Generalrat die Fristen
fest, nach deren Ablauf diese Banknoten ihre
Eigenschaft als gesetzliche Zahlungsmittel verlie-
ren. Die zur Einziehung aufgerufenen Banknoten
können jedoch innerhalb einer vom Generalrat fest-
zusetzenden weiteren Frist an den Schaltern der
Bank gegen gesetzliche Zahlungsmittel umgewech-
selt werden; diese Frist darf 20 Jahre nicht über-
schreiten.

(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 30)

ARTIKEL XII

Jahresabschluß und Wochenausweis

§ 67. (1) Das Geschäftsjahr der Bank beginnt am
1. Jänner und endet am 31. Dezember.

(2) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung
sind nach den allgemeinen kaufmännischen Grund-
sätzen aufzustellen und mit 31. Dezember jedes
Jahres abzuschließen. Hiebei sind die im Besitz der
Bank befindlichen Wertpapiere zum Tageskurs des
31. Dezember in die Bilanz einzustellen; wenn die-
ser Kurs jedoch höher ist als der seinerzeitige
Ankaufskurs, erfolgt die Einstellung in die Bilanz
auf Grundlage des letzteren. (BGBl. Nr. 276/1969,
Art. I Z 31)
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§ 68. (1) Bis längstens 31. März des dem
Geschäftsjahr folgenden Kalenderjahres hat das
Direktorium einen Geschäftsbericht über das abge-
laufene Geschäftsjahr und den von den Rechnungs-
prüfern überprüften Rechnungsabschluß dem
Generalrat zur Genehmigung vorzulegen.

(2) Nach Genehmigung durch den Generalrat
sind der Geschäftsbericht und der Rechnungsab-
schluß der Generalversammlung zur Beschlußfas-
sung zu unterbreiten.

§ 69. (1) Vom gesamten Jahreserträgnis der Bank
sind ohne Rücksicht auf das geschäftliche Ergebnis
folgende Beträge abzuziehen und nicht über
Gewinn- und Verlustkonto zu verrechnen:

1. die während des Jahres angesammelten buch-
mäßigen Kursgewinne (Differenz zwischen
dem Buchwert und dem Geldkurs der valuta-
rischen Bestände), die unmittelbar einer
Reserve zuzuführen sind, die zur Deckung
von Kursrisken dient, welche mit der Haltung
valutarischer Bestände verbunden sind;
(BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 17)

2. die Erträgnisse der Werte, in denen die zur
Deckung der Pensionsansprüche der Bedien-
steten der Bank dienende Reserve (Pensions-
reserve) veranlagt ist, und die dieser Reserve
zuzuwenden sind;

3. jene Zinsenbeträge, die auf Grund des gemäß
§ 3 Abs. 4 des ERP-Fonds-Gesetzes, BGBl.
Nr. 207/1962, zwischen der Oesterreichi-
schen Nationalbank und dem ERP-Fonds
abgeschlossenen Übereinkommens während
des Jahres dem „Zeitweiligen Reservekonto
für Nationalbankblockmittel" gutgeschrieben
wurden; (BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 32
lit. a)

4. die Erträgnisse der Werte, in denen der von
der Bank errichtete Fonds zur Förderung der
Forschungs- und Lehraufgaben der Wissen-
schaft veranlagt ist und die dem Zweck dieses
Fonds zuzuführen sind. (BGBl. Nr. 276/1969,
Art. I Z 32 lit. b)

(2) Von dem so ermittelten Reingewinn sind je
10 vH dem allgemeinen Reservefonds und der Pen-
sionsreserve zuzuführen. Wenn der allgemeine
Reservefonds die Höhe von 10 vH des Gesamtum-
laufs im Sinne des § 62 Abs. 1 (Stichtag 31. Dezem-
ber) und die Pensionsreserve einen Betrag erreicht
hat, der dem zur Sicherstellung der Pensionsan-
sprüche der Bediensteten der Bank nach versiche-
rungstechnischer Berechnung erforderlichen Dek-
kungskapital entspricht, sind weitere Zuwendungen
einzustellen. (BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 32
lit. c)

(3) Von dem verbleibenden Reingewinn erhält
der Bund vorerst ein Drittel, vom restlichen Teil
des Reingewinnes erhalten die Aktionäre gemäß
Beschluß der Generalversammlung eine Dividende
bis 10 vH ihres Anteiles am Grundkapital. Von dem

sodann verbleibenden Teil erhält der Bund die
Hälfte, der Rest ist gemäß Beschluß der General-
versammlung zu verwenden. (BGBl. Nr. 47/1981,
Art. I Z 18)

§ 70. (1) Die Bank hat den Stand ihrer Aktiven
und Passiven vom 7., 15., 23. und Letzten jeden
Monats längstens am siebenten Werktag nach die-
sen Terminen zu veröffentlichen (Wochenaus-
weise).

(2) Der zur Veröffentlichung bestimmte Stand
der Aktiven und der Passiven der Bank hat zu ent-
halten:

1. Auf der A k t i v s e i t e :
a) den Stand an Gold; (BGBl. Nr. 47/1981,

Art. I Z l9)
b) den Stand an Devisen und Valuten; (BGBl.

Nr. 47/1981, Art. I Z 19)
c) Forderungen aus Beteiligungen, Maßnahmen

oder Transaktionen im Sinne des § 3;
d) den Stand an österreichischen Scheidemün-

zen;
e) den Stand der eskontierten Wechsel und son-

stigen eskontierten Wertpapiere;
f) den Stand der Darlehen gegen Pfand;
g) den Stand der eskontierten Bundesschatz-

scheine;
h) den Stand der gemäß § 54 angekauften

Schuldverschreibungen, Schatzanweisungen
oder Schatzwechsel;

i) den Stand der Bundesschuld;
j) die anderen Aktiven.

2. Auf der P a s s i v s e i t e :
a) das Grundkapital;
b) die Reservefonds;
c) den Betrag der im Umlauf befindlichen Bank-

noten;
d) die Giroverbindlichkeiten und die sonstigen

sofort fälligen buchmäßigen Verbindlichkei-
ten;

e) Verbindlichkeiten aus begebenen Kassen-
scheinen (§55);

f) die sonstigen Passiven.
(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 33)

ARTIKEL XIII

Besondere Rechte der Bank

§ 71. Gesetzliche Vorschriften, durch die die
Höhe des Zinsfußes beschränkt wird, gelten nicht
für die Oesterreichische Nationalbank.

§ 72. (1) Die unter die §§ 8, 54 und 84 dieses
Bundesgesetzes fallenden Rechtsvorgänge sind von
den Kapitalverkehrssteuern befreit. (BGBl.
Nr. 276/1969, Art. I Z 34 lit. a)

(2) Die von der Oesterreichischen Nationalbank
gemäß § 2 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes sowie die
von ihr im ausschließlich öffentlichen Interesse
abgeschlossenen Rechtsgeschäfte und ausgestellten
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Schriften sind von den Stempel- und Rechtsgebüh-
ren befreit.

(3) Die Bank ist ferner hinsichtlich der Ein- oder
Ausfuhr von Gold von der Entrichtung der Außen-
handelsförderungsbeiträge befreit. (BGBl.
Nr. 47/1981, Art. I Z 20)

(4) Die Bank genießt ferner die volle Befreiung
von der Entrichtung der Postgebühren für die
Geldsendungen ihrer Bankanstalten untereinander
und im Verkehr mit öffentlichen Kassen und
Ämtern. (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 20)

§ 73. Den Büchern der Bank und den mit der Fir-
mazeichnung versehenen Auszügen aus den
Büchern kommt die Beweiskraft öffentlicher
Urkunden zu.

§ 74. (1) Die Bank erteilt über die von ihr ausge-
gebenen Wertpapiere und über die bei ihr erliegen-
den Gelder und Effekten nur deren Eigentümern
Auskunft.

(2) Die Bank ist nicht verpflichtet, über die von
ihr gewährten Kredite Auskunft zu erteilen.

(3) Die auf den geltenden Gesetzen begründete
Berechtigung der ordentlichen Gerichte oder ande-
rer Behörden, Auskünfte zu fordern, wird hiedurch
nicht berührt.

§ 75. (1) Klagen gegen die Bank können nur
beim Handelsgericht in Wien erhoben werden.

(2) Zur Durchführung der Kraftloserklärung der
von der Bank ausgegebenen Wertpapiere und son-
stigen Urkunden ist das Landesgericht für Zivil-
rechtssachen in Wien zuständig.

§ 76. (1) Verbots-, Pfand- und Exekutionsrechte
auf die bei der Bank liegenden Gelder und Effekten
oder auf die gegen sie zustehenden Forderungen
können nur unbeschadet der der Bank an diesen
Werten zukommenden Rechte bewilligt werden.

(2) Im Falle der Geltendmachung derartiger
Rechte ist die Bank befugt, die Gelder und Effek-
ten oder den Forderungsbetrag auf Kosten des
Eigentümers oder des Anspruchsberechtigten bei
Gericht zu hinterlegen.

(3) Wird über den Eigentümer der bei der Bank
liegenden Gelder oder Effekten der Konkurs ver-
hängt oder ist er gestorben, so obliegt es dem Ver-
treter der Konkurs- oder Verlassenschaftsmasse,
die Bank hievon durch das zuständige Gericht zu
verständigen und in Kenntnis der Personen setzen
zu lassen, die berechtigt sind, über die Gelder und
Effekten zu verfügen. Ist diese Mitteilung unter-
blieben, so haftet die Bank nicht für einen hieraus
der Konkurs- oder Verlassenschaftsmasse erwach-
senden Schaden.

(4) Wurde die Ausfolgung der bei der Bank erlie-
genden Gelder und Effekten von der Rückgabe
hierüber ausgestellter Urkunden abhängig gemacht,

so werden diese auch an gerichtlich legitimierte
dritte Personen stets nur gegen Zurückstellung der
Urkunden ausgehändigt.

§ 77. (1) Die Bank hat ein unbedingtes Vorzugs-
recht, Gelder, Wechsel und sonstige Werte, in
deren Innehabung sie gelangt ist, zur Befriedigung
ihrer eigenen Ansprüche heranzuziehen oder zur
Sicherstellung zu verwenden.

(2) Dieses Vorzugsrecht kommt der Bank nicht
nur auf jene Gelder, Wechsel und sonstigen Werte
zu, die ihr zur Sicherstellung für ihre Forderungen
übergeben worden sind, sondern ohne Unterschied
auf alles bewegliche Vermögen ihres Schuldners, in
dessen Innehabung sie wann immer und zu wel-
chem Zweck auch immer gelangt ist.

(3) Die Bank hat das Recht, sich selbst ohne
gerichtliche Ermächtigung oder Mitwirkung und
auch außerhalb eines über das Vermögen ihres
Schuldners etwa verhängten Insolvenzverfahrens
aus obigen Mitteln auf die ihr geeignet erschei-
nende Art bezahlt zu machen, und sie kann in der
Ausübung dieses ihres Vorzugsrechtes durch kei-
nen Anspruch eines Dritten, selbst nicht durch
Eigentumsansprüche oder andere früher erworbene
Rechte, gehemmt oder gehindert werden, sofern
die Bank die bei ihr befindlichen Gelder, Wechsel
und Werte als Vermögen ihres Schuldners über-
nommen hat und ihr die erwähnten Eigentums-
oder sonstigen Ansprüche anderer Personen bei der
Übernahme nicht deutlich erkennbar waren.

(4) Das der Bank eingeräumte Vorzugsrecht
bezieht sich nicht auf bei ihr als Mindestreserve
gehaltene Guthaben gemäß § 43. (BGBl.
Nr. 47/1981, Art. I Z 21)

ARTIKEL XIV

Auflösung der Bank

§ 78. (1) Die Oesterreichische Nationalbank
kann nur durch Bundesgesetz aufgelöst werden.

(2) Im Falle der Auflösung ist den Aktionären
das eingezahlte Grundkapital zurückzuerstatten.
Im übrigen gehen die Aktiven und die Passiven der
Bank auf jene Stelle über, die das Notenbankge-
schäft weiterführt. Diese Stelle hat insbesondere
auch das aktive Personal der Bank mit allen seinen
Rechten und Pflichten sowie die Pensionsverpflich-
tungen zu übernehmen.

(3) Für den Tag der Übernahme ist eine
Abschlußbilanz aufzustellen.

ARTIKEL XV

Strafbestimmungen

§ 79. (1) Die Fälschung oder Verfälschung der
von der Oesterreichischen Nationalbank ausgege-
benen Noten wird als Geldfälschung, die Fälschung
oder Verfälschung aller sonstigen von der Bank
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ausgestellten Urkunden gleich der Fälschung oder
Verfälschung öffentlicher Urkunden nach den
Bestimmungen des Strafgesetzbuches bestraft.

(2) Die Oesterreichische Nationalbank, die Kre-
ditunternehmungen und die öffentlichen Kassen
sind verpflichtet, auf welche Weise immer in ihre
Innehabung gelangte, der Fälschung oder Verfäl-
schung verdächtige umlauffähige inländische oder
ausländische Noten und Münzen zum Zwecke der
Überprüfung gegen Bestätigung einzubehalten und,
wenn diese sich als gefälscht oder verfälscht erwei-
sen, ohne Ersatzleistung einzuziehen. Zur Durch-
führung oder Veranlassung dieser Überprüfung ist
hinsichtlich Noten und ausländischer Münzen die
Oesterreichische Nationalbank, hinsichtlich inlän-
discher Münzen das Österreichische Hauptmünz-
amt zuständig.

(3) Als gefälscht oder verfälscht erkannte außer
Kurs gesetzte Gold- und Silbermünzen können von
der Oesterreichischen Nationalbank, den Kreditun-
ternehmungen und den öffentlichen Kassen nur
eingezogen werden, wenn Ersatz des Gold- oder
Silberwertes geleistet wird; sollen sie wieder ausge-
folgt werden, sind sie vorher unbrauchbar zu
machen. (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 22)

(4) Als gefälscht oder verfälscht erkannte
umlauffähige Noten und Münzen sind stets den
Sicherheitsbehörden zu übermitteln. Hievon ist die
Oesterreichische Nationalbank, wenn es sich aber
um inländische Münzen handelt, das Österreichi-
sche Hauptmünzamt zu verständigen.

(BGBl. Nr. 494/1974, Art. I Z 1)

§ 80. (1) Wer ohne Bewilligung der Oesterreichi-
schen Nationalbank Abbildungen ihrer in Umlauf
befindlichen Banknoten (§ 63 Abs. 1 und 2) oder
von Teilen derselben oder wer Erzeugnisse, die den
Noten der Bank ähnlich sind, herstellt oder verbrei-
tet, begeht, wenn die Tat weder eine Geldfälschung
(§ 79 Abs. 1) noch sonst eine strenger zu ahndende
strafbare Handlung begründet, eine Verwaltungs-
übertretung. (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I Z 23)

(2) Einer Verwaltungsübertretung macht sich
auch schuldig, wer Druckformen oder andere tech-
nische Behelfe, die zur Herstellung der dem Abs. 1
unterliegenden Abbildungen oder Erzeugnisse
bestimmt sind, ohne Bewilligung der Oesterreichi-
schen Nationalbank anfertigt oder erwirbt, wenn
die Tat nicht eine strenger zu ahndende strafbare
Handlung begründet. (BGBl. Nr. 47/1981, Art. I
Z 24)

(3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1
oder 2 werden von der Bezirksverwaltungsbehörde
mit einer Geldstrafe bis zu 30000 S oder mit Arrest
bis zu vier Wochen bestraft. Die den Gegenstand
der strafbaren Handlung bildenden Sachen sind für
verfallen zu erklären. Gegen Gewerbsleute kann
überdies auf Verlust der Gewerbeberechtigung
erkannt werden.

(4) Eine Bewilligung gemäß Abs. 1 oder 2 kann
erteilt werden, wenn die Herstellung oder Anferti-
gung der in diesen Bestimmungen genannten Abbil-
dungen, Erzeugnisse oder technischen Behelfe und
deren Verbreitung oder Erwerb im Interesse der
Sicherheit des Geldverkehrs gelegen sind.

(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 36)

§ 81. (1) Wer Urkunden, die geeignet sind, im
Verkehr Geldzeichen zu ersetzen (Notgeld, unver-
zinsliche Schuldverschreibungen, auf Inhaber lau-
tende Anweisungen) in Umlauf bringt oder in Zah-
lung nimmt, ist, sofern die Tat nicht nach anderen
Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist,
vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 100 Tagessätzen,
wenn aber der Geld- oder Sachwert, auf den die
vom Täter in Umlauf gesetzten oder in Zahlung
genommenen Urkunden lauten, den Betrag von
30000 S übersteigt, mit einer Geldstrafe bis zum
Zehnfachen des dem angegebenen Wert entspre-
chenden Betrages zu bestrafen. Die den Gegen-
stand der strafbaren Handlung bildenden Urkun-
den sind einzuziehen.

(2) Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer
bestimmten Person nicht möglich, so hat die Rats-
kammer auf Antrag des Staatsanwaltes auf die Ein-
ziehung selbständig durch Beschluß zu erkennen.
Gegen den Beschluß steht den Beteiligten das
Rechtsmittel der Beschwerde zu (§ 114 StPO).

(3) Die Verfolgung findet nur auf Antrag der
Oesterreichischen Nationalbank statt. Ist ein sol-
cher Antrag gestellt, so bedarf es zur allfälligen
Einleitung des selbständigen Einziehungsverfahrens
(Abs. 2) keines weiteren Antrages der Bank.

(4) Zur Durchführung des Strafverfahrens und
des selbständigen Einziehungsverfahrens ist aus-
schließlich das Landesgericht für Strafsachen Wien
zuständig.

(BGBl. Nr. 494/1974, Art. I Z 3)

§ 82. Wer der Auskunftspflicht gemäß § 44 oder
gemäß den auf Grund dieser Vorschrift erlassenen
Anordnungen durch Verweigerung der Auskunft
nicht nachkommt, oder wer wissentlich unvollstän-
dige oder unrichtige Angaben macht, begeht eine
Verwaltungsübertretung und wird mit einer Geld-
strafe bis zu 30000 S oder mit Arrest bis zu vier
Wochen bestraft. Bei erschwerenden Umständen
können Geld- und Arreststrafe nebeneinander ver-
hängt werden.

(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 38)

ARTIKEL XVI

Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 83. (1) Zur Erleichterung der Finanzierung von
ERP-Investitionskrediten kann die Oesterreichi-
sche Nationalbank Finanzwechsel mit dreimonati-
ger Laufzeit bis zu der im § 3 Abs. 2 des ERP-
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Fonds-Gesetzes, BGBl. Nr. 207/1962, festgelegten
Höchstsumme in Eskont nehmen und als Deckung
im Sinne des § 62 Abs. 1 verwenden.

(2) Die Wechsel müssen die Unterschriften des
Kreditnehmers und einer gemäß § 13 des ERP-
Fonds-Gesetzes ermächtigten Kreditunternehmung
aufweisen. Der Eskont dieser Wechsel kann
solange prolongiert werden, bis der Kredit abge-
deckt oder in eine andere Form der Finanzierung
übergeleitet wird.

(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 39)

§ 84. (1) Die Besitzer von Aktien der Oesterrei-
chischen Nationalbank, welche nicht auf Grund
der Verordnung vom 23. April 1938, dRGBl. I
S. 405, gegen 41/2%ige Schatzanweisungen des
Deutschen Reiches umgetauscht worden sind,
erhalten gegen Ablieferung der Aktien bei der
Oesterreichischen Nationalbank einen Betrag von
500 S je Aktie.

(2) Vermögensvermehrungen, die durch Ent-
schädigungen für abgelieferte Aktien (Abs. 1) ein-
treten, unterliegen nicht den Steuern vom Einkom-
men und vom Ertrag.

(BGBl. Nr. 276/1969, Art. I Z 40 und 41)

§ 85. Mit Ablauf des 23. September 1955 verlie-
ren die bisherigen Satzungen der Oesterreichischen
Nationalbank sowie Art. II des Notenbank-Über-

leitungsgesetzes, StGBl. Nr. 45/1945 — mit Aus-
nahme des § 4 — ihre Wirksamkeit.

§ 86. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist hinsichtlich der §§ 79 Abs. 1 und 81 der Bundes-
minister für Justiz, im übrigen der Bundesminister
für Finanzen betraut.

Anlage 2

Übergangsrecht anläßlich einer Novelle zum
Nationalbankgesetz 1955

Zu § 21 Z 14

Mit Ablauf des 28. Feber 1986, spätestens jedoch
mit Ablauf des 35. Dienstjahres, verliert die zu die-
sem Zeitpunkt in Geltung stehende unbefristete
Ernennung des Generaldirektors, des Generaldi-
rektorstellvertreters, der übrigen Mitglieder des
Direktoriums, des Direktors der Wertpapierdruk-
kerei und der Direktorenstellvertreter ihre Wirk-
samkeit. Eine neuerliche Ernennung unter Berück-
sichtigung des § 21 Z 14 ist jedoch zulässig. Beste-
hende dienstrechtliche Ansprüche bleiben durch
diese Übergangsbestimmung unberührt.

(BGBl. Nr. 47/1981, Art. II)
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